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Liebe Brasilien-Interessierte!  
 

 
Hiermit erhalten Sie die aktuelle Ausgabe unseres 
Newsletters mit folgenden Themen:       
 
Neue Regeln zur Eintragung ausländischer 
Firmen mit brasilianischer Gesellschaftsbetei-
ligung im CNPJ 
 
Bereits im Jahre 2016 hat der brasilianische Bun-
desfiskus (Receita Federal) eine Anweisung (In-
strução Normativa 1634/2016) erlassen, die je-
doch erst ab Juli 2017 Wirkung entfaltet. Zunächst 
wurde die Notwendigkeit der Beauftragung eines 
Bevollmächtigten mit Wohnsitz im Inland beibehal-
ten, welcher Befugnisse zur Vertretung der aus-
ländischen Gesellschaft gegenüber dem Bundes-
fiskus sowie zur Verwaltung von deren Güter in 
Brasilien besitzen muss. Neu ist vor allem, dass 
die ausländische Gesellschaft bereits bei der Be-
antragung der brasilianischen Bundessteuernum-
mer (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 
CNPJ) die Beteiligungsverhältnisse ihrer eigenen 

Gesellschafter bis hin zu den finalen Begünstigten 
nachweisen muss. Darunter versteht man insbe-
sondere diejenigen natürlichen Personen, welche 
direkt oder indirekt mindestens 25% des Kapitals 
der Gesellschaft halten bzw. die Macht haben, 
Gesellschafterbeschlüsse zu kontrollieren oder die 
Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestimmen. 
Innerhalb von 90 Tagen ab Eintragung im CNPJ 
müssen die ausländischen Gesellschaften ihren 
Gründungsvertrag oder Handelsregisterauszug 
vorlegen, den Pass oder Ausweis ihres gesetzli-
chen Vertreters, das Dokument, welches die Über-
tragung der gesetzlichen Vertretung belegt (z. B. 
Benennung zum Geschäftsführer), die Vollmacht, 
mit welcher der in Brasilien sitzende Bevollmäch-
tigte benannt wird, dessen Ausweis und weitere 
Unterlagen, allesamt in beglaubigter Form. Grund-
sätzlich müssen fremdsprachige Dokumente durch 
einen in Brasilien vereidigten Übersetzer übersetzt 
werden, doch kann die Bundessteuerbehörde 
nach eigenem Ermessen darauf verzichten. Für 

ausländische Gesellschaften, die bereits vor dem 
1. Januar 2017 im CNPJ eingetragen waren, gilt 
eine Frist bis zum 31. Dezember 2018, um die An-
passung an die neuen Vorschriften vorzunehmen. 
 
Senkung der brasilianischen Importsteuer für 
bestimmte Produkte 
 
Die brasilianische Außenhandelskammer (Câmara 
de Comércio Exterior – Camex) hat Ende März die 
Importsteuer für 19 Produkte aus dem IT-Sektor 
und weitere 295 Kapitalgüter auf 2% gesenkt. Die-
se am 3. April 2017 im brasilianischen Bundesge-
setzblatt (Diário Oficial da União) veröffentlichte 
Steuersenkung ist vorläufig bis Ende 2018 befris-
tet. 
 
ICMS-Steuer nicht mehr Teil der Bemessungs-
grundlage der PIS- und COFINS-Abgaben 
 
In einer viel beachteten höchstrichterlichen Ent-
scheidung hat das brasilianische Bundesverfas-
sungsgericht (Supremo Tribunal Federal – STF) 
im März 2017 entschieden, dass die brasilianische 
Warenumlaufsteuer ICMS (Steuerhoheit: Bundes-
länder) nicht in die Bemessungsgrundlage der So-
zialabgaben PIS und COFINS (Steuerhoheit: 
Bund) einfließen darf. Diese Entscheidung hat Ein-
fluss auf mehr als 10.000 laufende Verfahren, 
nicht mitgezählt die Widersprüche, die gegen eine 
abweichende Steuererhebung noch eingelegt 
werden. Ferner ist darauf zu hoffen und auch da-
mit zu rechnen, dass die Entscheidung Auswir-
kungen auf einige andere Steuerarten haben wird, 
bei denen heute ebenfalls Steuern Teil der Be-
messungsgrundlage sind, wo somit also „Steuern 
auf Steuern“ erhoben werden. 
 
Kontaktieren Sie uns gerne, sofern Sie Fragen 
hierzu haben. Mit den besten Ostergrüßen ver-
bleibt herzlichst, Ihr 
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